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<£ifetibcrt)nt>erßef>r
tflerfonen:

Die fd)wei3erifd)en Dransportunterneßmungen Der»
ob folgen:
1. Sillette einfad)er gaßrt: ©eltimgsbauer oon 2Dagen.
2. 8illette ,3ur §in» unb Siüdfaßrt: ©rmäßigung oon

25 %, 10 Doge gültig.
3. tiefte Siunbreifebillette: ©rmäßigung oon 25 %.

ffieltungsbauer: 10 Dage.

4. gerienbiltette für §in» unb 9tiidfaßrten foroie 9tunb»
faßrtett, 1 9J!onat gültig. Sie geftatten, ab 3toifcßen»
jtationen 5 Ijalbe gewößnKd)e Sillette für Ausflugs»
faßrtcn, bie nid)t näßer als 40 km an bie Ausgangs»
ftation bes gerienbillettes ßeranreidfen bürfen, 3U
löfen.

5. Stredenabonnemente.
1. Allgemein erßältlicße Abonnemente:

für eine unbefdjräntte An3aßl gaßrtert 60—90
für täglicß 2 einfadje gaßrten 55—73
für 20 einfadje gaßrten in 3, 4 ober
6 SJionaten bis 19
für 10 Sin® unb Stüdfaßrten in 3, 4

ober 6 SOtonaten 13—38
für 10 Sin» unb Stüdfaßrten in 1

9Jtonat 40—56
2. Abonnemente für Scßüler unb fießrlinge:

für eine unbefcßräntte An3al)1gaßrten 77—95
für 10 Sin» unb Siüdfaßrten in 2

9Jîonaten 67—76
für 5 Sin» unb 91üdfaßrten in 2

SJtonaten 52—66
3. Abonnemente für Arbeiter gegen fioßttausweis:

für eine unbefd)rän!te An3aßlgaßrten
an SBerftagen 71—90

für werttäglicß 1 Sin» unb 5Hüd»

faßrt 68—86
für 5 Sin® unb Siüdfaßrten in 3 Slio»

naten 25—48,
6. 3ufammenfteIIbare Sießabonnemente. Sie lauten auf

ben Stamen bes Abonnenten unb beredjtigen 3U einer
unbefd)rän!ten Att3aßl gaßrten auf ben barin auf»
geführten Streden unb Sieifewegen. (Es lönnen and)
Streden oon tprioatbaßnen einbc3ogen roerben. Das
Steßabonnement ift gegen 8oraus3aßIung bes 3aßres»
preifes ober gegen 3aßlung tjierteljäfjrlidjer Staten»
preife erßältlicß.

7. ©ewößnlidje Salbtarabonuemente beredjtigen 3um
23e3uge oon gewößnlicßen Silletten foroie oon Stunb»
faßrtbilletten aller Klaffen 3ur ßalben Daie. Kombi»
nierteSaIbtai»©eneraIabonnemente beredjtigen außer
3um Sesuge oon Stiletten 3ur ßalben Dare audj nod)

i) (Ermäßigung in % auf bcr getoöhtdid)en SRctourtase für
(Entfernungen bis 100 km.

3U uneingefdjräntten tarfreien gaßrten an ben ein»

beßogenen ©eneralabonnementstagen.
©ültigteitsbauer beiber Abonnementsarten: 3 ober
12 9Jionate.

8. geriemffieneralabonnemente für 15 Dage mit 6 ffie»

neratabonnementstagen unb für 30 Dage mit 12 ©e»

neralabonnementstagen, gültig an allen Dagen 311m

Se3uge oon Silletten 3m ßalben Dare unb an beit
©eneralabonnementstagen 311 uneingefdjräntten tnr»
freien gaßrten.
©eiteralabonnentente für 1 bis 12 Slionate.

tReifegepäd unb ©ipreßgut^):
9?eifegepäd unb ffiipreßgut tonnen bis tur3 oor Ab»

gang ber geeigneten tperfonen» unb Sdjnell3üge auf»
gegeben werben. graeßt für 20 kg, ungeachtet ber An»

saßlKolli, oon8ernS® nadj3üricßS® ober umgeteßrt:
gr. 2.70.

ffirpreßgutfenbungen tonnen nadj ben widjtigften
Stationen „franto Domßjil" aufgegeben roerben, unter
(Einbe3ug ber ©ebüßren bes Dransportes bis ins Saus
(ogl. 3iff« 3 ßiernadj).

©iiter 3) :

1. Das ©ilgut toirb in ber Siegel mit ißerfonen» unb
©ilgüter3ügen beförbert. Die ©üter erreid)en fomit
ißren Seftimmungsort innert türsefter grift. Als
©ilgut lönnen Stüdgüter unb SBagenlabungstrans»
porte oerfraeßtet roerben. Die Aufgabe erfolgt mit
©ilgutfradjtbrief. Die ©ilguttarife finb 50 % teurer
als bie normalen Daren ber Stüdguttlaffe 1 b3to.
ber SBagenlabungstlaffe I.

2. Das gradjtgut ift bie billigfte 8eförberungsari.
gür eine große An3aßl ©üter, wie 3. 8. für fianbes»
unb Sioßprobutte, befteßen Ausnaßmetarife mit
ftart ermäßigten Daren. Um ben 8at)noerroaItungen
regelmäßige Dransporte, bie fonft auf ber fianbftraße
beförbert mürben, 311 erhalten, roerben mit ben 8er»
fradjtem befonbere gradjtabtommen getroffen. 9Aan
menbe fid) biesbe3ügli<ß an bie 8aßnoermaItungen.

3. Der Cifenbaßn»granto»Domi3iI»Dienft (ab»

getür3t: ©gD) erftredt fieß auf ©rpreßgut», ©Ugut»
unb grad)tgut»Senbungen. Die fiieferung ber
©üter erfolgt franto ins Saus ber ffimpfänger,
wobei bie ©ebüßren für bie Kieferung ins Saus fdjoti
bei ber Aufgabe ber Senbung 00m Abfenber be3aßlt
werben. Der ©gD»Dienft 3eicßnet fieß befonbers
burd) rafd)e unb 3UoerIäffige Lieferung bes ©utes
ins Saus bes ©mpfängers aus.

2) Stuf bett f>rrad)ten für Dîeifegepad unb (Espreßgut roirb
com 1. ftebruar 1948 an ein 3ufd)lag oon 20%, I)öd)ftens iebod)
oon fyr. 2.40 pro 100 kg erhoben. SRinbefttaie für eine Senbung
90 SKp. (ein[d)Iießlid) ïarsufchlag unb etbg. Stempelgebühr).

3) îtuf ben ftracßtfäßcn für bie Seförberung oon ©ütern in
(Eil« unb Frachtgut mirb oom 1. Februar 1948 an eine Çradjt'
erhöhung Don 20% erhoben.
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Personen:

Die schweizerischen Transportunternehmungen ver-
ab folgen:
1. Billette einfacher Fahrt: Geltungsdauer von 2 Tagen.
2. Billette zur Hin- und Rückfahrt: Ermäßigung von

25 °/<>, 10 Tage gültig.
3. Feste Rundreisebillette: Ermäßigung von 25

Geltungsdauer: 1V Tage.
1. Ferienbillette für Hin- und Rückfahrten sowie Rund-

fahrten, 1 Monat gültig. Sie gestatten, ab Zwischen-
stationen 5 halbe gewöhnliche Billette für Ausflugs-
fahrten, die nicht näher als 40 bin an die Ausgangs-
station des Ferienbillettes heranreichen dürfen, zu
lösen.

5. Streckenabonnemente.
1. Allgemein erhältliche Abonnemente:

für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten 60—30
für täglich 2 einfache Fahrten 65—73
für 20 einfache Fahrten in 3, 4 oder
6 Monaten bis 19
für 10 Hin- und Rückfahrten in 3, 4

oder 6 Monaten 13—38
für 10 Hin- und Rückfahrten in 1

Monat 40—56
2. Abonnemente für Schüler und Lehrlinge:

für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten 77—95
für 10 Hin- und Rückfahrten in 2

Monaten 67—76
für 5 Hin- und Rückfahrten in 2

Monaten 52—66
3. Abonnemente für Arbeiter gegen Lohnausweis:

für eine unbeschränkte Anzahl Fahrten
an Werktagen 71—30

für werktäglich 1 Hin- und Rück-
fahrt 68—86

für 5 Hin- und Rückfahrten in 3 Mo-
naten 25—48.

6. Zusammenstellbare Nehabonnemente. Sie lauten auf
den Namen des Abonnenten und berechtigen zu einer
unbeschränkten Anzahl Fahrten auf den darin auf-
geführten Strecken und Reisewegen. Es können auch
Strecken von Privatbahnen einbezogen werden. Das
Netzabonnement ist gegen Vorauszahlung des Jahres-
Preises oder gegen Zahlung vierteljährlicher Raten-
preise erhältlich.

7. Gewöhnliche Halbtarabonnemente berechtigen zum
Bezüge von gewöhnlichen Billetten sowie von Rund-
fahrtbilletten aller Klaffen zur halben Tare. Kombi-
nierte Halbtar-Eeneralabonnemente berechtigen außer
zum Bezüge von Billetten zur halben Tare auch noch

1) Ermäßigung iil ^ auf der gewöhnlichen Nctourtaxe für
Entfernungen bis 100 km.

zu uneingeschränkten tarfreien Fahrten an den ein-
bezogenen Eeneralabonnementstagen.
Gültigkeitsdauer beider Abonnementsarten: 3 oder
12 Monate.

8. Ferien-Generalabonnemente für 15 Tage mit 6 Ee-
neralabonnementstagen und für 30 Tage mit 12 Ee-
neralabonnementstagen, gültig an allen Tagen zum
Bezüge von Billetten zur halben Tare und an den

Eeneralabonnementstagen zu uneingeschränkten tar
freien Fahrten.
Generalabonnemente für 1 bis 12 Monate.

Reisegepäck und Expreßguts:
Reisegepäck und Erpreßgut können bis kurz vor Ab-

gang der geeigneten Personen- und Schnellzüge auf-
gegeben werden. Fracht für 20 leg, ungeachtet der An-
zahlKolli, vonBernHB nach Zürich HB oder umgekehrt:
Fr. 2.70.

Erpreßgutsendungen können nach den wichtigsten
Stationen „franko Domizil" aufgegeben werden, unter
Einbezug der Gebühren des Transportes bis ins Haus
(vgl. Ziffer 3 hiernach).

Güter 2) :

1. Das Eilgut wird in der Regel mit Personen- und
Eilgüterzügen befördert. Die Güter erreichen somit
ihren Bestimmungsort innert kürzester Frist. Als
Eilgut können Stückgüter und Wagenladungstrans-
porte verfrachtet werden. Die Aufgabe erfolgt mit
Eilgutfrachtbrief. Die Eilguttarife sind 50 teurer
als die normalen Taren der Stückgutklasse 1 bzw.
der Wagenladungsklasse I.

2. Das Frachtgut ist die billigste Beförderungsart.
Für eine große Anzahl Güter, wie z. B. für Landes-
und Rohprodukte, bestehen Ausnahmetarife mit
stark ermäßigten Taren. Um den Bahnverwaltungen
regelmäßige Transporte, die sonst auf der Landstraße
befördert würden, zu erhalten, werden mit den Ver-
frachtern besondere Frachtabkommen getroffen. Man
wende sich diesbezüglich an die Bahnverwaltungen.

3. Der Eisenbahn-Franko-Domizil-Dienst (ab-
gekürzt: EFD) erstreckt sich auf Erpreßgut-, Eilgut-
und Frachtgut-Sendungen. Die Lieferung der
Güter erfolgt franko ins Haus der Empfänger,
wobei die Gebühren für die Lieferung ins Haus schon
bei der Aufgabe der Sendung vom Absender bezahlt
werden. Der EFD-Dienst zeichnet sich besonders
durch rasche und zuverlässige Lieferung des Gutes
ins Haus des Empfängers aus.

2) Auf den Frachten für Reisegepäck und Expreßgut wird
vom 1. Februar 1948 an ein Zuschlag von 20°/». höchstens jedoch
von Fr. 2.40 pro 100 kS erhoben. Mindesttaxe für eine Sendung
90 Np. (einschließlich Taxzuschlag und eidg. Stempelgebühr).

3) Auf den Frachtsätzen für die Beförderung von Gütern in
Eil- und Frachtgut wird vom 1. Februar 1948 an eine Fracht-
erhöhung von 20°/° erhoben.
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